
/ Amtsgericht Frankfurt am Main 
Aktenzeichen: 31 C 2079/14 (83) Frankfurt am Main, 17 12 2014 

Beschluss 
ln dem, Rechtsstreit 

Klägerin 

Prozessbevollmåchtigte: Waldorf Frommer Rechtsanwalte, Beethovenstr. 12, 
80336 München 
Geschäftszeichen- 

gegen 

60528 Frankfurt am Main 
Beklagter 

Prozessbevollmåchtigter· 
20259 Hamburg 
Geschaftszerchen: 

wird gemaß § 278 VI ZPO festgestellt, dass folgender Vergleich zwischen den Parteien zu 
stande gekommen ist. 

1. Die Beklagtenseite zahlt an die Klägerseite einen Betrag in Höhe von EUR 
1-----------#-~,oo.-Mit-vellständtger--und---fris-tgereehter-Zahtung-sind-die-streitgege-----------ll 

ständlichen Ansprüche - auch gegenüber weiteren Anschlussnutzern - voll- 
ständig abgegolten. 

2. Die Beklagtenseite trägt die Kosten des Rechtsstreits. Hiervon ausgenom 
men ist die Einigungsgebühr, die gegeneinander aufgehoben wird. 

3. Die Zahlung erfolgt in monatlichen Raten zu je EUR 100,00. Die erste Rate ist 
spätestens 15.01.2015 fällig. Jede weitere Rate ist am selben Tag des Folge- 
monats fällig. - 

Die Zahlungen können nur zugeordnet werden bei fristgerechtem Zahlungs 
eingang auf dem nachstehenden Bankkonto: 
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Empfänger: Waldorf Frommer Rechtsanwälte 
IBAN: 
BIC: 
Bank: 
Verwendungszweck 

Auf die korrekte Angabe des Verwendungszwecks ist unbedingt zu achten. 
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Bei einem Zahlungsverzug von mehr als 7 Werktagen wird der gesamte Rest 
--------~etr.ag-Sofort_zur-Zahlung...fällig...und.Jstmit-5J~wzentp.unkten_über._dem_jewe"'· -'----1 

ligen Basiszinssatz ab dem 15.01.2015 zu verzinsen. 

Richter am Amtsgericht 


